
 
 

 

 

Alt Duvenstedt 
 
 

Planvorhaben:  12. Änderung F-Plan (*) und B-Plan 17 
 
Stand:   13.09.2023, 24.02.2025 
 
 
Abwägungsvorschläge zu den folgenden Verfahrensschritten: 
 

• Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit: 03.07.2023 – 11.08.2023 

 

• Beteiligung der Öffentlichkeit - Informationsveranstaltung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB am 12.12.2024 

 
(*) Am 23.05.2024 wurde der Aufstellungsbeschluss für die 12. Änderung des Flächennut-
zungsplanes geändert. Grund war, dass der Plangeltungsbereich vergrößert wurde. Dabei ist 
eine neue Ordnungsnummer für die Änderung des Flächennutzungsplanes vergeben worden. 
Fortan die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
 
 
 

 
Auszug der Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-
cher Belange mit umweltbezogenen Stellungnahmen 
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Stellungnahmen  

- Anregungen, Bedenken und Hinweise 

Gemeindliche Stellungnahme und 
Abwägungsentscheidung 

3 AG-29 Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in SH 

Stellungnahme vom 11.08.2023 

 Vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen 
zu vorstehend genannter Planung. Die AG-29 
nimmt wie folgt Stellung.  
 
Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Natur-
schutzverbände verweisen hinsichtlich des Umfan-
ges und des Detaillierungsgrades der Umweltprü-
fung auf die in § 2 (4) und § 2a (2) BauGB sowie in 
der Anlage 1 des BauGB festgelegten Standards.  
 
1  
Die AG-29 bittet bereits an dieser Stelle, folgende 
Ergänzung vorzunehmen.   
 
Durch das 'Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt 
in Deutschland und zur Änderung weiterer Vor-
schriften' wurde mit Artikel 1 - Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes - Nr. 13 der § 41a 'Schutz 
von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen Auswir-
kungen von Beleuchtungen' ergänzt.  
 
Danach sind neu zu errichtende Beleuchtungen an 
Straßen und Wegen, Außenbeleuchtungen bauli-
cher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete 
oder lichtemittierende Werbeanlangen technisch 
und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln 
zu versehen und so zu betreiben, dass Tiere und 
Pflanzen wildlebender Arten vor nachteiligen Aus-
wirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind.   
 
Daher ist folgende Festsetzung in den Text (Teil B) 
der Satzung aufzunehmen:   
Für die Außenanlagen sind fledermaus- und insek-
tenfreundliche Leuchtmittel mit ausschließlich 
warm-weißem Licht bis maximal 3.000 Kelvin und 
geringen UV- und Blaulicht-anteilen zu verwenden. 
Die Beleuchtung ist in möglichst geringer Höhe an-
zubringen und nach unten abstrahlend auszurich-
ten. 
 
2  
Da gemäß den Aussagen der Planunterlagen eine 
anhaltende Nachfrage nach Wohnraum besteht, ist 
u. E. die Bebauung mit Einzelhäusern zu beschrän-
ken (lediglich sechs Grundstücke sind für Mehrfa-
milienhäuser vorgesehen). Ihr Ressourcen- und 
Flächenverbrauch ist sehr hoch, sie widersprechen 
somit den gesetzlichen Vorgaben, die einen spar-
samen Umgang mit Grund und Boden definieren (§ 
1a Abs. 2 BauGB). Bei Mehrfamilienhäusern ent-
stehen mehr Wohneinheiten bei gleicher Grundflä-
che und geringerem Ressourcenverbrauch.  
 
Die AG-29 behält sich vor, im weiteren Verfahren 
umfassend vorzutragen.  
 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis-
genommen und wie folgt berücksich-
tigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleuchtung.  
Eine Festsetzung (Teil B Text) wird im 
Planwerk aufgenommen. 
 
Grundstücksbeleuchtung 
Außenbeleuchtungen sind mit insek-
ten- und fledermausfreundlichen, 
nach unten abstrahlenden Lichtquel-
len, mit Lichttemperaturen bis zu ma-
ximal 3.000 Kelvin auszustatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelhäuser/ Geschosswohnungsbau 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.  
 
Das gemeindliche Planungsziel ist, 
dass über den Bebauungsplan eine 
maßvolle wohnbaulich und ortstypi-
sche Entwicklung in der Gemeinde er-
folgen soll.  
Ein höherer Anteil an Geschosswoh-
nungsbauten, abweichend zum vorge-
legten Entwurf, wird seitens der Ge-
meinde nicht gesehen.  
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7 Archäologisches Landesamt SH 

Stellungnahme vom 19.07.2023 

 Wir stimmen der vorliegenden Planung zu.  
 
Vor dem Beginn von Erdarbeiten muss die Fläche 
jedoch durch das Archäologische Landesamt 
Schleswig-Holstein untersucht und vorhandene 
Denkmale geborgen und dokumentiert werden. 
  
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologi-
sche Untersuchungen zeitintensiv sein können und 
eine Absprache möglichst frühzeitig getroffen wer-
den sollte, damit keine Verzögerungen im sich an-
schließenden Bauablauf entstehen. Die Kosten sind 
vom Verursacher zu tragen. 
 
Entsprechend sollte der Planungsträger sich früh-
zeitig mit dem Archäologischen Landesamt in Ver-
bindung setzen, um das weitere Vorgehen zu be-
sprechen.  
Zuständig ist Frau Mirjam Briel (Tel.: 04551 - 
8948673; E-Mail: mirjam.briel@alsh.landsh.de). 
 
Die Gemeinde Alt Duvenstedt hat die Aufstellung 
der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes so-
wie des Bebauungsplanes Nr. 17 beschlossen. Mit 
der Umsetzung dieser Planung sind bedeutende 
Erdarbeiten zu erwarten. 
 
Bei der überplanten Fläche handelt es sich um eine 
Stelle, von der bekannt ist oder den Umständen 
nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk-
male befinden. Das archäologische Interessen-ge-
biet in diesem Bereich dient zur Orientierung, dass 
mit einem erhöhten Aufkommen an archäologi-
schen Denkmalen zu rechnen ist und das Archäolo-
gische Landesamt Schleswig-Holstein bei Maßnah-
men beteiligt werden muss. 
 
Für die überplante Fläche liegen zureichende An-
haltspunkte vor, dass im Verlauf der weiteren Pla-
nung in ein Denkmal eingegriffen werden kann. Die 
Fläche liegt im Nahbereich mehrerer Einzelfunde 
und einer Siedlungsfläche, die in der Archäologi-
schen Landesaufnahme verzeichnet sind. Zudem 
befindet sich das Areal in einer Siedlungsgunstlage 
(in geringer Entfernung zu einem nordwestlich an-
schließenden Geländesporn in ehemaliger Ufer-
randlage sowie in der südwest-lichen Hanglage an 
einer sich nordöstlich anschließenden, seichten Ge-
ländeerhebung). 
 
Archäologische Kulturdenkmale können nicht nur 
Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Ver-
änderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit sein. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis-
genommen und wie folgt berücksich-
tigt.  
 
Das archäologische Landesamt weist 
darauf hin, dass die Fläche vor Be-
ginn von Erdarbeiten untersucht wer-
den muss.  
 
Die archäologische Voruntersuchung 
erfolgte. Eine Freigabe mit dem 
Schreiben vom 26.11.2024 liegt vor.  
 
Die nachstehenden Hinweise werden 
berücksichtigt und in den Planunterla-
gen, insbesondere in den Begründun-
gen, eingearbeitet.  

mailto:mirjam.briel@alsh.landsh.de
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Erdarbeiten an diesen Stellen bedürfen gem. § 12 
Abs. 2 S. 6 DSchG SH 2015 der Genehmigung des 
Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein. 
 
Nach Abwägung der Belange des Verursachers mit 
denen des Denkmalschutzes stehen aus unserer 
Sicht an dieser Stelle keine Gründe des Denk-mal-
schutzes einer Genehmigung entgegen. Sie ist da-
her gem. § 13 Abs. 2 DSchG SH zu erteilen.  
 
Die Genehmigung wird mit Auflagen in Form von 
archäologischen Untersuchungen gem. § 13 Abs. 4 
DSchG SH versehen, um die Beeinträchtigungen 
von Denkmalen zu minimieren. Das Denkmal kann 
der Nachwelt zumindest als wissenschaftlich aus-
wertbarer Datenbestand aus Dokumentation, Fun-
den und Proben in Sinne eines schonenden und 
werterhaltenen Umgangs mit Kulturgütern (gem. § 
1 Abs. 1 DSchG SH) und im Sinne des Dokumenta-
tionsauftrags der Denkmalpflege (gem. § 1 Abs. 2 
DSchG SH) erhalten bleiben.  
 
Eine archäologische Untersuchung ist vertretbar, 
da die vorliegende Planung unter Einhaltung der 
Auflagen umgesetzt werden kann. Die Konfliktlage 
zwischen vorliegender Planung und zu vermuten-
den Kulturdenkmalen wird dadurch gelöst, dass ar-
chäologische Untersuchungen an den Stellen 
durchgeführt werden, an denen Denkmale zu ver-
muten sind.  
 
Der Verursacher des Eingriffs hat gem. § 14 
DSchG SH die Kosten, die für die Untersuchung, 
Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Ber-
gung, Dokumentation des Denkmals sowie die Ver-
öffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfal-
len, im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 
 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG SH: 
Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies 
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde 
der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die 
Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin 
oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den 
Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf 
oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung 
oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung ei-
ner oder eines der Verpflichteten befreit die übri-
gen. Die Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu 
erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von 
vier Wochen seit der Mitteilung. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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23 Kreis Rendsburg-Eckernförde – Regionalentwicklung und Mobilität 

Stellungnahme vom 11.08.2023 

 Zur vorliegenden Bauleitplanung, hier eingegangen 
am 03.07.2023, nehmen die beteiligten Dienststel-
len wie folgt Stellung:  
 
• Fachdienst Regionalentwicklung und Mobilität 
(Regionalentwicklung)  
 
Die Gemeinde Alt Duvenstedt plant die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung ei-
nes Wohngebietes. Der ca. 15.300 m² große Gel-
tungsbereich befindet sich im Norden der Ge-
meinde Alt Duvenstedt und nordwestlich der Straße 
‘Otterbeksweg‘.  
 
Da die präferierte Fläche nicht in der veralteten 
Fortschreibung geplanter oder wenigstens perspek-
tivischer Wohngebiete aus dem Jahr 2017 des In-
nenbereichs- und Entwicklungsgutachtens enthal-
ten ist und die Gemeinde Alt Duvenstedt der Ent-
wicklungsagentur für den Wirtschaftsraum Rends-
burg angehört, wird auf die Beteiligung der geplan-
ten Fläche durch die Gremien der EA Wert gelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass von einem veral-
teten Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1970 
keine planungssteuernde Wirkung mehr ausgeht. 
Daher erscheint die Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes sinnvoll.  
 
Laut den Unterlagen der Regionalentwicklung des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde gibt es bereits eine 
12. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Alt Duvenstedt, die 2018 im Rahmen der 
Aufstellung des B-Plans Nr. 15 als Berichtigung 
entstanden ist. Trotz mehrerer Nachfragen gab es 
bis heute weder vom Planungsbüro noch vom Bau-
amt der Gemeinde Fockbek diesbezüglich eine Ant-
wort. Die Änderung des Flächennutzungs-planes 
sollte nummerisch fortlaufend erfolgen.  
  
Redaktioneller Hinweis:  
In der Abbildung 4: Innenbereichs- und Entwick-
lungsgutachten der Gemeinde Alt Duvenstedt – 
GEP-Entwicklungskarte wird eine andere Fläche 
blau markiert und nicht die Fläche der Entwurfsskiz-
zen 2020.  
 
Es wird darum gebeten, die Papierausfertigungen 
farbig zu übersenden, um die farblichen Darstellun-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis-
genommen.   
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Der Gebietsentwicklungsplan für den 
Lebens- und Wirtschaftsraum Rends-
burg ist fortgeschrieben worden. In 
der aktuellen Fassung (4. Fortschrei-
bung 2023-2031) aus dem Juli 2023 
ist der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 17/ 16. Änderung des 
Flächennutzungsplanes berücksichtigt 
worden. Im Planausschnitt für die Ge-
meinde Alt Duvenstedt (Seite 23 des 
Dokumentes) ist die Fläche, Otterbek-
weg West, mit der 1. Prioritätsstufe 
versehen. Der Entwicklungsrahmen 
wird mit 16 Wohneinheiten (WE) be-
stimmt.  
 
Kenntnisnahme. Die Gemeinde wird 
sich zu gegebenem Zeitpunkt damit 
auseinandersetzen. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Eine Korrektur er-
folgte, neue Ordnungsnummer ist die 
16. Änderung des Flächennutzungs-
planes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Korrektur erfolgt.  
 
 
 
 
 
Die Unterlagen (Ausdrucke) werden 
farbig zur Verfügung gestellt.  
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gen besser erkennen und nachvollziehen zu kön-
nen. Des Weiteren ist der Umweltbericht integraler 
Bestandteil der Begründung und sollte im weiteren 
Beteiligungsverfahren das Feld für die Unterschrift 
am Ende der Unterlage aufweisen.  
 
• Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz (un-
tere Denkmalschutzbehörde)  
 
Von Seiten der Unteren Denkmalschutzbehörde be-
stehen bezüglich der vorliegenden Planung keine 
wesentlichen Bedenken. Aufgrund der Lage im Ar-
chäologischen Interessengebiet ist es jedoch im 
Gegensatz zur Formulierung in den Antrags-unter-
lagen dringend notwendig, dass vor jeglichen Erd-
arbeiten archäologische Untersuchungen durchge-
führt werden, um eventuell vorhandene Funde und 
Befunde störungsfrei zu dokumentieren. Auf die 
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes 
ist diesbezüglich besondere Rücksicht zu nehmen.  
 
• Fachdienst Umwelt (untere Naturschutzbehörde)  
 
Änderung des Flächennutzungsplans  
 
Die Fläche ist in dem Innenentwicklungsgutachten 
nicht erfasst, d.h. eine „ortsarrondierende“ Wirkung 
liegt aufgrund der Außenbereichslage nicht vor. Zu-
dem handelt es sich bei der Planung aufgrund des 
Knickbestands und der Knickqualität um einen er-
heblichen Eingriff, der in dem vorliegenden Entwurf 
naturschutzfachlich und -rechtlich nicht hinreichend 
berücksichtigt wird. Es gilt die Eingriffsvermeidung 
und -minimierung nach § 15 Bundesnaturschutzge-
setz.   
 
Bebauungsplan Nr. 17  
 
Es war vor Ort ein landschaftsbildprägender, hoch 
aufgewachsener Knick/Redder an der Gemeinde-
straße vorhanden, der auf der östlichen Seite des 
Weges durch die wohnbauliche Erschließung des 
Bebauungsgebietes Nr. 15 eingeschränkt ist. Auch 
der im Zuge der Erschließung für eine Beseitigung 
vorgesehene, quer verlaufende Knickabschnitt 
weist eine sehr gute Qualität auf.  
 
Im Kapitel 9 der „Kurzbegründung“ wird der que-
rende Knick - ohne Angabe von Qualität und Länge 
- als ersetzbar vorausgesetzt. Knicks sind ge-
schützte Biotope nach § 21 Landesnaturschutzge-
setz. Für die randlichen Knicks - mit einer erhebli-
chen Länge - wird ein Knickabstandstreifen auf den 
baulich genutzten Grundstücken als ausreichend 
vorausgesetzt. Angesichts wohnbaulich und gärtne-
risch intensiv genutzter Grundstücke ist ein „Ab-
standsstreifen“ für den Knickschutz nicht ausrei-
chend.  
 

 
Begründung und Umweltbericht wer-
den zusammengefasst.  
 
 
 
 
 
 
Vgl. Stellungnahme des archäologi-
schen Landesamtes. Eine archäologi-
sche Voruntersuchung erfolgte, die 
Freigabe durch das archäologische 
Landesamt liegt vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Hinweise wur-
den berücksichtigt. Das Ergebnis der 
weiteren Ausarbeitung ist, dass die 
vorhandenen Knickstrukturen weitest-
gehend erhalten bleiben sollen. Der 
Bebauungsplan i.V.m. dem Umwelt-
bericht zeigt auf, dass trotz der an-
grenzenden Bebauung die Knicks 
nicht entwidmet werden sollen. Maß-
nahmen zur Erhaltung sowie zum 
Schutz des Knicks sind im Planwerk 
festgeschrieben.  
Ein Teilstück des Knicks, ca. 30 m mit 
zwei großen Überhältern sollen ent-
widmet werden. Weitere 50 m Knick 
entfallen zukünftig.  
Unter anderen wird dieser Eingriff 
ausgeglichen. Angaben zu den Aus-
gleichsmaßnahmen sind dem Entwurf 
des Bebauungsplanes im Rahmen der 
Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB zu entnehmen.  
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Die in der Alternativenprüfung an erster Stelle ge-
nannte „Einbindung durch Grünstrukturen“ wird 
konterkariert, wenn die Knicks beseitigt bzw. in die 
gärtnerisch genutzten Grundstücke einbezogen 
werden. Es ist eine Entwidmung der randlichen 
Knicks nachzuweisen. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr.17 der Ge-
meinde Alt Duvenstedt entspricht nicht den Stan-
dards des Biotopschutzes nach § 21 Landesnatur-
schutzgesetz bzw. § 30 Bundesnaturschutzgesetz.  
 
Eine Kurzbegründung ist eher geeignet für eine 
Planungsanzeige oder ein scoping Verfahren. Es 
fehlen der Umweltbericht und der artenschutzrecht-
liche Fachbeitrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• Fachdienst Umwelt  
(untere Wasserbehörde, Abwasser)  
 
Schmutzwasser: Keine Bedenken und Anregun-
gen zum Vorhaben. 
 
Niederschlagswasserbeseitigung:  
Gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie und des Er-
lasses A-RW 1 vom 10.10.2019 ist bei der F- und 
B-Planaufstellung besonderes Augenmerk auf die 
Niederschlagswasserbeseitigung zu richten. Dabei 
ist zu beachten, dass der natürliche Wasserhaus-
halt der potenziell natürlichen Ursprungsflächen als 
Versickerung, Verdunstung und Abfluss in ein 
Oberflächengewässer nicht relevant verändert wer-
den darf.  
 
Das bedeutet, dass der Oberflächenabfluss von zu 
befestigenden Flächen auf den landwirtschaftlichen 
Abfluss vermindert und die Versickerung und insbe-
sondere die Verdunstung auf dem Grundstück bzw. 
im B-Plan gegenüber den bisherigen konventionel-
len Planungen erhöht werden müssen.  
 
Dazu ist eine Berechnung der Verhältnisse mit dem 
Berechnungsprogramm A-RW 1 des Landesamtes 
(LLUR) durchzuführen und der UWB vor Rechts-
krafterlangung der Bauleitplanung vorzulegen. Die 
Randbedingungen (GRZ, Gründächer, Versicke-
rungsflächen) sind im B-Plan festzulegen.  
  

Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung wurde ein Vorentwurf zur Verfü-
gung gestellt, wonach das Planungs-
ziel Schaffung von Wohnraum aufge-
zeigt wurde. Maßgeblich dienten die 
Unterlagen der Abfrage des erforderli-
chen Umfanges und Detaillierungs-
grades der Umweltprüfung.  
 
Die Inhalte des Umweltberichts erge-
ben sich demzufolge aus dem Ergeb-
nis der frühzeitigen Behördenbeteili-
gung.  
Der Entwurf der Begründung nebst 
Umweltbericht sind zwingend vorge-
geben bei den Beteiligungsschritten 
nach § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 
BauGB.  
Der Umweltbericht wird dabei gemäß  
Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a struk-
turiert. Eine Integration des Umwelt-
berichts in die Begründung erfolgt. 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Im Rahmen der Bearbeitung des Be-
bauungsplanes wurde i.V.m. dem A-
RW 1 Nachweis ein Entwässerungs-
konzept erstellt. Das Konzept sieht 
eine vollständige Versickerung des 
Oberflächenwassers vor. Das anfal-
lende Oberflächenwasser wird über 
die Versickerungsmulden dem Grund-
wasser zugeführt.  
 
Der A-RW 1 Nachweis sowie das Bo-
dengutachten sind Anlagen der Be-
gründung und werden im weiteren 
Verfahren zur Verfügung gestellt.  
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• Fachdienst Umwelt  
(untere Bodenschutzbehörde)  
 
Aus bodenschutzbehördlicher Sicht bestehen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Bauleitpla-
nung der Gemeinde.  
 
Die bodenschutzrechtlichen Aspekte sind in der 
Planung und Umsetzung ausreichend darzustellen 
und zu berücksichtigen.  
 
Grundsätzlich gilt: Im Zuge der Baumaßnahme sind 
die Vorgaben des Baugesetzbuches (§ 202 BauGB 
- Schutz des humosen Oberbodens und § 34 Abs. 
1 Satz 2, BauGB - Wahrung der gesunden Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse), der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung (BBodSchV, §§ 6-8) des 
Bundes Bodenschutzgesetzes (BBodSchG u.a. § 7 
Vorsorgepflicht) sowie des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes (KrWG u.a. § 2 und § 6) einzuhalten.  
 
Innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden sich 
nach heutigem Kenntnisstand (Stand 08/2023) 
keine Altablagerungen und keine Altstandorte.  
 
Sollten bei der Bauausführung organoleptisch auf-
fällige Bodenbereiche angetroffen werden (z.B. 
Plastikteile, Bauschutt, auffälliger Geruch oder an-
dere Auffälligkeiten), ist die Untere Bodenschutzbe-
hörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde umge-
hend zu informieren.  
 
Hinweise:  
Nach Paragraf 1a Absatz 2 Baugesetzbuch soll mit 
„Grund und Boden […] schonend und sparsam“ 
umgegangen werden. Diese Grundsätze sind ins-

besondere bei der ⁠Bauleitplanung⁠ zu berücksichti-
gen.  
 
Um Bodenschutz schon im Vorfeld der Bauleitpla-
nung zu berücksichtigen, wurde vom Land Schles-
wig-Holstein der Leitfaden „Bodenschutz beim 
Bauen“ entwickelt (Leitfaden zum Bodenschutz 
beim Bauen (landsh.de)).  
 
Der Leitfaden zum Bodenschutz beim Bauen orien-
tiert sich in seiner Gliederung an den Abläufen von 
Bauprojekten von der Planung bis zur Umsetzung 
und Nachsorge. Er führt mit einer Übersicht ein, in 
der die Gründe für den Bodenschutz erläutert.  
 
Die dort aufgeführten Hinweise und Handlungs-
empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz 
sollten in den Planungen berücksichtigt werden. 
 
• Fachdienst Verkehr  
(untere Straßenverkehrsbehörde)  
 
In der Begründung zum B-Plan werden unter Punkt 
8.3 Verkehrserschließung keine weiteren Angaben 

 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 



Zurück 9 

Stellungnahmen  

- Anregungen, Bedenken und Hinweise 

Gemeindliche Stellungnahme und 
Abwägungsentscheidung 

zur Gestaltung der Verkehrsflächen getätigt. Inso-
fern ergeht der Hinweis, dass eventuelle straßen-
verkehrsrechtliche Anordnungen allenfalls einzel-
fall- und fallbezogen erfolgen können.  
 
Sichtdreiecke sind freizuhalten und geeignete Maß-
nahmen zum Schutz vor Lärm sind zu treffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollte der als „Straßenverkehrsfläche“ bezeichnete 
Bereich ggf. als verkehrsberuhigten Bereiches im 
Sinne von VZ 325.1 geplant werden, sind folgende 
Hinweise zu beachten:  
 
Voraussetzungen verkehrsberuhigter Bereich  
 
1. Ein verkehrsberuhigter Bereich kann für einzelne 
Straßen oder Bereiche in Betracht kommen. Die 
Straßen oder Bereiche dürfen nur von sehr gerin-
gem Verkehr frequentiert werden und sie müssen 
über eine überwiegende Aufenthaltsfunktion verfü-
gen. Solche Straßen oder Bereiche können auch in 
Tempo 30-Zonen integriert werden.  
 
2. Die mit Zeichen 325.1 gekennzeichneten Stra-
ßen oder Bereiche müssen durch ihre besondere 
Gestaltung den Eindruck vermitteln, dass die Auf-
enthaltsfunktion überwiegt und der Fahrzeugver-
kehr eine untergeordnete Bedeutung hat. In der Re-
gel wird ein niveaugleicher Ausbau für die ganze 
Straßenbreite erforderlich sein.  
 
3. Zeichen 325.1 darf nur angeordnet werden, 
wenn Vorsorge für den ruhenden Verkehr  
getroffen ist.  
 
4. Zeichen 325.1 ist so aufzustellen, dass es aus 
ausreichender Entfernung wahrgenommen werden 
kann; erforderlichenfalls ist es von der Einmündung 
in die Hauptverkehrsstraße abzurücken oder beid-
seitig aufzustellen.  
 
5. Mit Ausnahme von Parkflächenmarkierungen sol-
len in verkehrsberuhigten Bereichen keine weiteren 
Verkehrszeichen angeordnet werden. Die zum Par-
ken bestimmten Flächen sollen nicht durch Zeichen 

 
 
 
 
 
Sichtdreiecke werden planerische be-
rücksichtigt.  
Aufgrund der Lage im Raum werden 
Maßnahmen zum Schutz vor Lärm 
nicht gesehen. In den Planunterlagen 
erfolgt folgender Hinweis, 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass teil-
weise landwirtschaftliche Flächen an 
das Plangebiet grenzen. Die aus einer 
ordnungsgemäßen landwirtschaftli-
chen Nutzung resultierenden Immissi-
onen (Lärm, Staub und Gerüche) kön-
nen zeitlich begrenzt darauf einwir-
ken.  
 
Die folgenden Punkte werden zur 
Kenntnis genommen. Die genannten 
Maßnahmen zur Umsetzung bzw. 
Ausstattung der geplanten Straße 
werden im Rahmen der Ausführungs-
planung geklärt. Die Maßnahmen sind 
teilweise verkehrsrechtliche bzw. ver-
kehrsbehördliche Anordnungen und 
sind daher nicht im Rahmen eines Be-
bauungsplanes regelbar.  
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Stellungnahmen  

- Anregungen, Bedenken und Hinweise 

Gemeindliche Stellungnahme und 
Abwägungsentscheidung 

314 gekennzeichnet werden, sondern durch Mar-
kierung, die auch durch Pflasterwechsel erzielt wer-
den kann.  
 
Bei Vorliegen der gesetzlichen Bestimmungen kann 
ein verkehrsberuhigter Bereich eingerichtet werden, 
dies muss allerdings zunächst mit den zu beteili-
genden Behörden geprüft werden.  
 
Die Gemeinde kann bei Fertigstellung des Gebietes 
unter Vorlage eines politischen Votums der Ge-
meinde einen Antrag bei der hiesigen Straßenver-
kehrsbehörde stellen.  
 
Weitere Anregungen werden vom Kreis Rendsburg-
Eckernförde nicht vorgetragen.  
 
Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung wird um Vorlage des Abwägungsergebnisses 
gebeten.  
Ich bitte um Beteiligung im weiteren Planverfahren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Die Abwägungsergebnisse werden 
zur Verfügung gestellt. 
 
Eine weitere Beteiligung im Verfahren 
erfolgt. 
 

 


